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RS OGH 1988/12/14 1Ob33/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.12.1988

Norm

AHG §1 Cd7

Tir ROG §27

Rechtssatz

Die Verletzung der Verp3ichtung der Gemeinde, die in Geltung stehenden Bebauungspläne im Gemeindeamt zur

allgemeinen Einsicht aufzulegen, kann Amtshaftungsansprüche eines Bauwerbers, der durch Beachtung eines in

Wahrheit so nicht geltenden Bebauungsplanes einen Schaden erlitten hat, zur Folge haben.
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